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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Heiratswillige, 

Hochzeit machen, das ist wunderschön. Wer kennt nicht diesen 
Text und hat ihn vielleicht auch schon gesungen? 

Mit der Hochzeit sind manche formelle Fragen zu klären und es 
ist unumgänglich, dafür das Standesamt aufzusuchen. 

Aber Sie müssen nicht unbedingt die Ehe schließen, um mit dem 
Standesamt in Kontakt zu kommen. Standesämter sind Beur-
kundungsstellen, bei denen die wichtigsten Stationen im Leben 
eines Menschen dokumentiert werden: Geburt, Eheschließung 
und Tod. 

Entsprechend vielfältig ist die Arbeit einer Standesbeamtin, eines 
Standesbeamten.

Diese Broschüre soll Ihnen einen Einblick in das Aufgabengebiet 
des Standesamtes Altenburg verschaffen, soweit es Sie als Kun-
din/Kunden betrifft. Natürlich kann sie die persönliche Beratung 
nicht ersetzen. Aber sie kann darauf hinweisen, wann eine solche 
Beratung notwendig ist.

Auf den folgenden Seiten werden Ihnen alle Trauräume des Alten-
burger Standesamtes vorgestellt, in denen Sie stilvoll und roman-
tisch den ersten Schritt in die gemeinsame Zukunft tun können. 
Zudem werden einige allgemeine Fragen zur Eheschließung und 
zur Registrierung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften beant-

wortet, die besonders häufi g 
gestellt werden.

Sie werden darüber informiert, 
was Sie als werdende Eltern 
bedenken sollten. Auch wel-
che Rolle der Familienstand der 
Mutter, die Staatsangehörigkeit 
der Eltern und deren Namens-
führung in der Ehe spielen, er-
fahren Sie in dieser Broschüre 
und bei einer Beratung durch 
die Mitarbeiter(innen) des Stan-
desamtes. 

Die Broschüre soll Sie ermuntern, sich individuell und kostenlos 
beraten zu lassen.

Die Mitarbeiterinnen des Standesamtes Altenburg geben Ihnen 
gerne Auskunft.

Ihr

Michael Wolf
(Oberbürgermeister)

Grußwort
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IMPRESSUM

Herausgegeben in Zusammenarbeit mit der Trägerschaft. Ände-

rungswünsche, Anregungen und Ergänzungen für die nächste Aufl a-

ge dieser Broschüre nimmt die Verwaltung oder das zuständige Amt 

entgegen. Titel, Umschlaggestaltung sowie Art und Anordnung des 

Inhalts sind zugunsten des jeweiligen Inhabers dieser Rechte urhe-

berrechtlich geschützt. Nachdruck und Übersetzungen sind – auch 

auszugsweise – nicht gestattet. Nachdruck oder Reproduktion, gleich 

welcher Art, ob Fotokopie, Mikrofi lm, Datenerfassung, Datenträger 

oder Online nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages.

Fotohinweis:

Stadt Altenburg, Pressestelle

04600048 / 1. Aufl age / 2008
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Rund um das Standesamt

Sie haben sich entschieden, aus der Erde ein Stückchen Himmel zu 
machen. Dann führt kein Weg am Standesamt vorbei, denn auch 
einer kirchlichen Trauung muss in Deutschland die Ziviltrauung 
vorausgehen.

Bevor Sie heiraten, muss das Standesamt prüfen, ob es Ehehin-
dernisse oder -verbote gibt. Dafür sind Dokumente erforderlich. 
Welche das in Ihrem besonderen Fall sind, erfahren Sie vom 
Standesamt. 

Der Personalausweis und das Stammbuch der Eltern reichen 
nicht aus!
Wenn Sie sich zum Heiraten entschlossen haben, dann kommen 
Sie bitte entweder während der Dienstzeiten bei uns vorbei oder 
rufen Sie uns an. Wir werden Sie gerne informieren.
Da jeder entsprechend seiner eigenen Situation (Familienstand, 
Kinder, Staatsangehörigkeit u. a.) andere Unterlagen zur Anmel-
dung der Eheschließung benötigt, ist das persönliche Gespräch per 
Telefon oder direkt im Standesamt empfehlenswert.

Sie erreichen uns im Pohlhof in der Spalatinpromenade 8

Tel.: 03447 / 594 380
Fax: 03447 / 594 389
E-Mail: standesamt@stadt-altenburg.de

Unsere Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag 08.30–12.00 Uhr
zusätzlich:
dienstags 13.30–17.30 Uhr
donnerstags 13.30–15.30 Uhr

Wir sind auch außerhalb dieser Zeiten für Sie da. Bitte vereinbaren 
Sie telefonisch Ihren persönlichen Gesprächstermin.
Ehen können von Montag bis Sonnabend geschlossen werden.

Serviceangebote wie: Auswahl passender Melodien, Holzsägen oder 
das Servieren von Sekt nach der Eheschließung werden gern von 
den Brautpaaren genutzt. 

mailto:standesamt@stadt-altenburg.de
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Hier einige der häufi gsten Fragen und die Antworten:

Brauchen wir noch Trauzeugen?
Nein. Die Pfl icht, zwei volljährige Trauzeugen zur Eheschließung 
mitzubringen, ist am 01.07.1998 weggefallen. Aber wenn Sie 
möchten, können Sie dies gerne noch tun.

Ist der Ringtausch beim Standesamt Pfl icht? 
Nein, der Ringtausch ist kein verbindlicher Bestandteil der stan-
desamtlichen Trauung. Allerdings ist es Ihnen freigestellt, auch bei 
uns diese schöne Zeremonie einzuplanen.

An welche Hand steckt man den Ring?
Auch hier haben Sie freie Wahl. Es gibt keine Vorschriften.

Was ziehen wir zur standesamtlichen Trauung an?
Es gibt weder Kleidervorschriften noch Traditionen. Es ist Ihr Tag. 
Sie sollen sich rundherum wohlfühlen.

❧

❧

❧

❧

Wie lange dauert eine Trauung?
Inklusive Trauansprache, Ringtausch und Unterschriften dauert 
eine standesamtliche Trauung nicht länger als 30 Minuten. Den-
noch halten wir zwischen zwei Trauungen immer etwas Zeit frei. 
Wenn Sie also Sekt mitbringen, können Sie auf Ihre Eheschließung 
anstoßen.

Darf gefi lmt und fotografi ert werden?
Ja, jedoch bitte jeweils ein Filmer und ein Fotograf!

Wird unsere Eheschließung veröffentlicht?
Nein, denn der Aushang, das sogenannte Aufgebot, wurde zum 
01.07.1998 ersatzlos abgeschafft. 

Wenn es jedoch Ihr Wunsch sein sollte, dass Ihre erfolgte Ehe-
schließung im Nachhinein unentgeltlich im Amtsblatt der Stadt 
Altenburg veröffentlicht werden soll, dann wird das selbstverständ-
lich durch uns veranlasst.

❧

❧

❧

mailto:haarstudio-nitzsche@t-online.de
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Übrigens …
Sie müssen Ihre Eheschließung zwar dort anmelden, wo einer von 
Ihnen seinen Wohnsitz hat. Aber heiraten können Sie dann, wo 
immer Sie wollen. Warum nicht in Altenburg?

Unsere Trauzimmer bieten für jeden Geschmack den passenden, 
feierlichen Rahmen. Die Skatstadt Altenburg bietet Heiratswil-
ligen, die auf der Suche nach dem richtigen Ambiente für die 
Eheschließung sind, vier Trümpfe. 

Standesamt im Pohlhofsgebäude
Das Standesamt ist in einem der wertvollsten Gebäude der Stadt 
untergebracht, dem sogenannten Pohlhof. Im Eheschließungsraum 
mit dem sehenswerten Deckengewölbe befi nden sich 33 Sitzplätze. 
Der idyllische Park, der zum Pohlhofsgelände gehört, liefert eine 
herrliche Kulisse für Ihre Hochzeitsfotos.

Pohlhof – Eheschließungsraum Bildquelle: Stadt Altenburg, Pressestelle

Pohlhof
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Bachsaal im Schloss
Mitten in Altenburgs Zentrum erhebt sich eine majestätische 
Schlossanlage. Die Weite und Großzügigkeit der ehemaligen Resi-
denz der Herzöge von Sachsen-Altenburg ist vor allem für größere 
Hochzeitsgesellschaften ideal. Im Südfl ügel des Schlosses befi ndet 
sich einer der prächtigsten Säle, der Bachsaal. Sein imponierendes 
Ambiente bietet einen unvergleichlichen Rahmen für die Ehe-
schließungszeremonie. Bis zu 180 Gästen stehen Sitzplätze zur 
Verfügung. Eindrucksvolle Hochzeitsfotos können zudem im Empire 
und Alexandrazimmer – mit fürstlicher Innenausstattung – aufge-
nommen werden.

Die standesamtliche Eheschließung im Bachsaal lässt sich üb-
rigens gut mit einer kirchlichen Trauung in der altehrwürdigen 
Schlosskirche kombinieren. Das Gotteshaus, das mit seiner reichen 
Innenausstattung überrascht, verfügt über eine große Orgel, 

deren klangliche Qualitäten über Stadt- und Landesgrenzen 
hinweg Anerkennung fi nden. Die Schlosskirche bietet bis zu 
220 Sitzplätze. 

Bildquelle: Stadt Altenburg, Pressestelle Schloss

Bachsaal
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Sudhaus
Für Paare mit Sinn für das Außergewöhnliche besteht die Mög-
lichkeit, sich im Sudhaus der Altenburger Brauerei das Jawort zu 
geben. Es ist wohl das einzige arbeitende Sudhaus in Deutschland, 
in dem geheiratet werden kann. In der Brauerei gibt es zudem 
reichlich Platz für die sich anschließende Feier. Zur Wahl stehen 
Sudhausstube, Sudhausboden und der Festsaal der Brauerei. 

Sudhaus, Bildquelle: Brauerei Altenburg GmbH

Hochzeit im Sudhaus, Bildquelle: Brauerei Altenburg GmbH

Restaurant im Sudhaus, Bildquelle: Brauerei Altenburg GmbH
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Türmerstube im Hausmannsturm
Von Mai bis September besteht schließlich die Möglichkeit, in der 
ehemaligen Türmerstube des Hausmannsturms zu heiraten, der zum 
Gebäudeensemble des Schlosses gehört. Für eine Eheschließung hoch 
über den Dächern der Stadt entscheiden sich Paare, die es weniger 
traditionell und dafür etwas ausgefallener mögen. Allerdings eignet 
sich dieser Eheschließungsort nur für Paare mit kleiner Hochzeitsge-
sellschaft. Und noch ein Hinweis: Alle sollten gut zu Fuß sein. 

Registrierung von gleichgeschlechtlichen 
Lebenspartnerschaften
Diese Registrierung ist in Thüringen leider in den kreisangehörigen 
Städten dem Landratsamt vorbehalten. Da es viele Gemeinsam-
keiten mit der Registrierung einer Eheschließung gibt, werden in 
der Vorbereitungsphase die gleichen Dokumente verlangt, wie das 
Standesamt sie bei verschiedengeschlechtlichen Paaren benötigt. 
Es wird deshalb auf das Kapitel Heiraten in Altenburg verwiesen. 
Einen Unterschied gibt es allerdings: Die Anmeldung und die 
Registrierung ist an den Wohnsitz der Partner gebunden. Genaue 
Informationen dazu erhalten Sie im Landratsamt unter der Tele-
fonnummer: 03447 / 586 614. Hausmannsturm, Bildquelle: Stadt Altenburg, Pressestelle

Hausmannsturm, Bild-

quelle: Stadt Altenburg, 

Pressestelle
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Eines ist sicher: Sie können gar nicht früh genug mit den Vorbe-
reitungen beginnen. Dass es am Ende möglicherweise trotzdem 
hektisch wird, steht auf einem anderen Blatt. Aber so ein bisschen 
Spannung sollte schon sein, wie erfahrene Hochzeiter zu berichten 
wissen.

Ein halbes Jahr vorher …
Ja, da sollten Sie schon die ersten Überlegungen anstellen. Falls Sie 
nämlich in einer besonders begehrten „Hochzeitskirche“ heiraten 
wollen oder an ein sehr beliebtes Restaurant für die Feier denken. 
Erkundigen Sie sich beim zuständigen Standesamt, welche Papiere 
erforderlich sind, und fragen Sie, wo man eventuell noch fehlende 

Papiere besorgen kann. Sollten Sie einen ganz bestimmten Ter-
minwunsch für Ihre Eheschließung haben, empfi ehlt es sich schon 
jetzt, diesen Termin vormerken zu lassen. Je ausgefallener Ihre 
Wünsche sind, desto dringender empfi ehlt es sich, frühzeitig alles 
Nötige in die Wege zu leiten. 

Drei Monate vorher … jetzt wird es wirklich 
Zeit

Spätestens jetzt sollten Sie sich beim Standesamt anmelden!
Kirche aussuchen und mit dem Geistlichen sprechen, gleichzeitig 
den Termin für die Trauung vereinbaren.

❧
❧

Rechtzeitige Planung ist die halbe Feier

Landgasthof Kosma
Biergarten · Großer Saal · Kleiner Saal

Kaminzimmer · Kegelbahn
Familienfeiern
Betriebsfeiern

Wir beraten Sie gern und
unterstützen Sie bei der

Planung Ihrer Feier.
Nutzen Sie unseren

Catering-Service zur
individuellen Planung

ihrer Festlichkeit.

Hauptstraße 16
04600 Altenburg

OT Kosma
Telefon 03447-315851

www.landgasthof-kosma.de

http://www.landgasthof-kosma.de
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Hochzeitsurlaub beantragen, damit auch ja nichts mehr dazwi-
schenkommen kann.
Überlegungen anstellen, wie viele Gäste Sie einladen wollen. 
Daraus ergibt sich die Größe der erforderlichen Räumlichkeiten. 
Denken Sie daran, unbedingt frühzeitig Angebote einzuholen.
Brautkleid, Hochzeitsanzug und Accessoires auswählen und 
bestellen. 
Zum „Drüber“ gehört auch ein „Drunter“ – deshalb vergessen Sie 
auf keinen Fall die passenden Dessous zum Brautkleid. 
Angebote für das Festmenü einholen, von Hotels, Restaurants 
oder auch vom Partyservice, falls Sie zu Hause oder in Räumen 
ohne Gastronomie feiern wollen.
Hochzeitsfahrzeug auswählen. Die Auswahl ist groß – von der 
Kutsche über den Oldtimer bis zum Luxuswagen.
Einen Fotografen auswählen und eventuell auch einen profes-
sionellen Diskjockey.
Überlegungen zur Hochzeitsreise anstellen. Wenn nötig, Impfungen 
vornehmen lassen. Gültigkeitsdauer der Reisepässe überprüfen.
Last but not least: Einen Kostenplan aufstellen und in der en-
geren Familie besprechen. Falls erforderlich, die Kosten aufteilen 
oder für die nötige Finanzierung sorgen.

10 Wochen vorher …
Brautjungfern und Blumenkinder auswählen und einladen.
Endgültige Gästeliste zusammenstellen, Einladungskarten drucken 
lassen (vorsichtshalber ein paar mehr als Reserve).
Einen Termin für Zu- und Absagen setzen, die Antworten später 
auf der Liste festhalten. Wenn nötig, bei wichtigen Personen 
noch einmal nachfragen.
Namen- und Adressenliste zusammenstellen, wer eine Vermäh-
lungsanzeige (nicht Einladung!) erhalten soll.
Einladungskarten, Vermählungsanzeigen sowie Menü-, Tisch- 
und Danksagungskarten sollten in einem „Arbeitsgang“ ge-
druckt werden. Das spart Kosten. 

❧

❧

❧
❧

❧

❧

❧

❧

❧

❧

❧
❧

❧

❧

❧

Die Feier im Hotel oder Restaurant bestellen. 
Die Speisenfolge und die Getränke abstimmen. Für Blumen-
schmuck sorgen.
Trauringe auswählen und gravieren lassen. Falls Sie schon 
Verlobungsringe haben, überprüfen, ob sie auch auf den meist 
stärkeren Ringfi nger der rechten Hand passen.

8 Wochen vorher …
Einladungen versenden.
Mit der „engeren“ Familie – Brautvater, Brautmutter, Mutter 
und Vater des Bräutigams – über die Kleidung zur Hochzeits-
feier sprechen.
Eine Wunschliste für Hochzeitsgeschenke zusammenstellen. In 
Einrichtungshäusern und Haushaltsfachgeschäften gibt es in 
der Regel Geschenklisten.
Für die auswärtigen Gäste Übernachtung organisieren. 
Den Gästen Anschriften und Telefonnummern mitteilen.
Aus dem Verwandten- oder Freundeskreis jemanden um Übernah-
me des Amtes als oberster „Zeremonienmeister“ bitten. Geeignet 
ist, wer möglichst viele der Gäste kennt, Erfahrung mit Feiern aller 
Art hat, spontan und fl exibel reagieren kann.
Sollte die Feier zu Hause stattfi nden, ist es jetzt Zeit, für Hilfs-
kräfte aller Art zu sorgen.

6 Wochen vorher …
Falls ein „offi zieller“ Polterabend geplant ist, auch dafür Ein-
ladungen verschicken oder telefonisch einladen. Unbedingt an 
Musik oder Unterhalter denken.
Alle Buchungen und Terminabsprachen noch einmal checken 
und bestätigen lassen. Jetzt darf nichts mehr schiefgehen.
Die Gästeliste ein letztes Mal überprüfen. Jetzt müssten auch 
alle Zusagen da sein. Notfalls noch einmal erinnern oder nach-
fragen.

❧
❧

❧

❧
❧

❧

❧
❧
❧

❧

❧

❧

❧
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4 Wochen vorher …
Der Bräutigam bestellt den Brautstrauß.
Blumenschmuck für die Kirche, Tischblumen, Blumen für die 
Blumenkinder und das Hochzeitsfahrzeug bestimmen.

3 Wochen vorher …
Brautkleid und Hochzeitsanzug anprobieren, Hochzeitsschuhe 
einlaufen.
Die Braut spricht mit dem Friseur über ihre Frisur. Vorschläge 
unterbreiten lassen. Gut wäre es, wenn der Friseur das Braut-
kleid sehen könnte. Termin vereinbaren. Wenn der Friseur den 
Schleier aufstecken soll, ihn für den Hochzeitstag nach Hause 
bestellen.
Gästebuch kaufen, damit sich darin am Hochzeitstag jeder eintra-
gen kann. Ist für später immer eine schöne Erinnerung.

2 Wochen vorher …
Hochzeitstorte und Kuchen bestellen.
Tischordnung nach endgültiger Gästeliste festlegen, Tischkarten 
mit Namen beschriften.

❧
❧

❧

❧

❧

❧
❧

Bei einer Hochzeitsfeier zu Hause jetzt mit dem Kochen und 
Backen beginnen, alles einfrieren.

1 Woche vorher …
Die Trauringe abholen.
Zum Friseur gehen – nicht erst in letzter Minute.
Kosmetikbehandlung vorsehen.
Hochzeitsanzeige in die Zeitung setzen, in der Anzeigenabtei-
lung einen Vorschlag machen lassen.
„Generalproben“ durchführen – mit den Blumenkindern, mit 
der Musik, mit dem Zeremonienmeister.
Liste vorbereiten, in der die Geschenke und die Schenkenden 
vermerkt werden.

Nach der Hochzeit …
Fotoabzüge begutachten. Alle Fotos, auf denen Gäste nicht gut 
getroffen sind, sofort aussortieren.
Danksagungskarten verschicken. Für Geschenke mit einem 
persönlichen Brief danken. Wo vorhanden, Fotos beilegen.

❧

❧
❧
❧
❧

❧

❧

❧

❧

http://www.hochzeitsambiente-sunflower.de
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Wer hat schon zu Hause die Räumlichkeiten, um eine große Tafel 
auszurichten? Ganz zu schweigen von den dienstbaren Geistern, 
die man dazu benötigen würde! 

Jeder Gastwirt oder Hotelier wird sich dagegen freuen, wenn Sie 
ihn mit dem Ausrichten der Hochzeitsfeier betrauen. Dabei sollte 
er sich nicht nur um das leibliche Wohl Ihrer Gäste kümmern, 
sondern wenn möglich auch um Blumenschmuck, Menükarten, 
Tischkarten und anderes mehr. 

Natürlich kostet das extra, aber wenn alles in einer Hand ist, werden 
Sie in letzter Konsequenz wesentlich entlastet.

Lassen Sie andere die Arbeit machen

Die Ringe – Symbol der 
Zusammengehörigkeit und Liebe

Jede Liebe ist einzigartig und jede Verbindung zweier Menschen 
lässt Neues entstehen. Soll dies besiegelt werden, geschieht es mit 
einem Symbol, das seit Hunderten von Jahren seine Gültigkeit 
hat: dem Ring.

Es gibt Ringe mit den wertvollsten Steinen. Ringe, die ein kleines 
Vermögen kosten. Und doch hat der schlichte Ehering eine tiefere 
Bedeutung als alle anderen. Schon seit ältester Zeit durch seine 
Form – den Kreis – ein magisches und mystisches Zeichen, gilt er 
bis heute für Verliebte und Verheiratete als Pfand der Liebe und 
Treue.

Im Gegensatz zu früher, als der Bräutigam seiner Angebeteten den 
Verlobungs- oder Trauring schenkte, suchen ihn die Partner heute 
gemeinsam aus und zahlen auch meist gemeinsam.

Die Wahl des „rechten“ Ringes ist nicht einfach, gibt es doch Ringe 
aus Gelb-, Weiß-, Rotgold oder auch aus dem besonders wert-
vollen und teuren Platin. Durch die Kombination von innovativer 
Technik und traditioneller Goldschmiedearbeit werden die Ringe 
zu Schmuckstücken von vollendeter Schönheit. Allen gemein ist, 
dass die Dauer und Beständigkeit des gemeinsamen Lebens auch 
durch die Verwendung von hochwertigen Materialien zum Aus-
druck kommen soll. 
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Damit Sie später Ihren Kindern zeigen können, wie es war …

Irgendwann werden Ihre Kinder Sie einmal fragen: „Mami, Papi, 
zeigt uns doch mal, wie ihr geheiratet habt.“ Welche Enttäuschung, 
wenn Sie dann ein paar Fotos hervorkramen, die Tante Gisela oder 
Onkel Rainer gemacht hat. Fotos, von denen sich – erst als es zu 
spät war – herausstellte, dass sie teils unscharf und teils verwackelt 
sind. Schade, denn eine Hochzeit lässt sich nicht wiederholen. Was 
bleibt ist der Ärger darüber, dass keine guten, vorzeigbaren Bilder 
vorhanden sind. Auch wenn der eine oder andere Hochzeitsgast 
großzügig anbietet: „Ich mache Fotos, darum braucht ihr euch 
nicht zu kümmern“, ist es immer empfehlenswert, für den schöns-
ten Tag im Leben einen professionellen Fotografen zu engagieren. 
Kein Freund oder Verwandter hat die jahrelange Erfahrung, das 
geübte Auge und die Technik eines guten Fotografen.

Ob Aufnahmen im Studio, im 
Freilichtstudio oder an einem be-
sonders schönen Ort, es entste-
hen Bilder von einmaliger Har-
monie und perfekter Gestaltung. 
Nach Absprache begleitet Sie 
Ihr Fotograf von der standes-
amtlichen und kirchlichen 
Trauung bis 
zum Ende der 
Feier. Den Fo-
tografen soll-
ten Sie jedoch 
rechtzeitig be-
stellen und nicht 
bis zum letzten 
Moment warten.

Die schönsten Momente 
für immer bewahren

Damit dieser Tag einzigartig wird …

Ihr Fotograf von der standes-
amtlichen und kirchlichen 

04610 Meuselwitz·Altenburger Str.71
E-mail: info@dn-werbung.de

Alles rund um`s Foto

Hochzeitsfotografie · Familienfotos · Kinderserien · Porträts
Erotik · Tierfotos · Pass- und Bewerbungsfotos · Reportagen

Sachaufnahmen u. digitale Fotoalben

Anke Neumann

mailto:info@dn-werbung.de
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Sie erwarten ein Baby und werden es in Altenburg zur Welt bringen? 
Dann sind nach der Geburt einige Formalitäten zu erledigen.
In Altenburg und im zugehörigen Standesamtsbezirk geborene 
Kinder werden beim Standesamt Altenburg beurkundet. Wenn Ihr 
Kind im Kreiskrankenhaus unserer Stadt das Licht der Welt erblickt, 
übernimmt die Verwaltung des Krankenhauses die Anzeige der 
Geburt. Hierzu werden verschiedene Dokumente benötigt. Welche 
das sind, erfahren Sie hier:

Sind Sie …

miteinander verheiratet und führen einen Ehenamen?
Dann genügt das Stammbuch der Familie mit der Abschrift des 
Familienbuches. 

miteinander verheiratet und führen keinen gemeinsamen 
Ehenamen?

Auch dann wird das Stammbuch der Familie benötigt. Bei 
der Geburt des ersten Kindes müssen Sie sich darüber ei-
nig sein, welchen Ihrer beiden Familiennamen Ihre Kinder 
erhalten sollen. Die Wahl, die Sie für Ihr erstes Kind treffen, ist 
verbindlich für alle weiteren Kinder. Es ist daher sinnvoll, wenn 
Sie hierzu bereits vor der Geburt zu uns kommen.

nicht miteinander verheiratet?
Dann entscheidet der Familienstand der Mutter. Ist die Mut-
ter noch verheiratet, gilt der Ehemann als der rechtliche Va-
ter des Kindes. Er wird zur Vornamenserteilung gehört 
und wird in allen Belangen als Kindesvater angesehen.
Ist die Mutter unverheiratet, wird eine rechtliche Beziehung zum 
Vater nur durch eine Vaterschaftsanerkennung hergestellt. Die-
se Erklärung wird entweder beim Standesamt oder beim Ju-
gendamt abgegeben. Sie ist von Mutter und Vater zu unter-
schreiben und wird mit der Geburt des Kindes wirksam. Das 
Krankenhaus benötigt zur Ausstellung der Geburtsanzeige ent-

❧

❧

❧

weder die Geburtsurkunde der ledigen Mutter oder eine be-
glaubigte Abschrift des Familienbuches der verheirateten oder 
verheiratet gewesenen Mutter. Ist bei Geburt der Mutter die 
Vaterschaft schon anerkannt oder soll diese Anerkennung bei Be-
urkundung im Standesamt erfolgen, ist auch die Geburtsurkunde 
des Vaters im Krankenhaus abzugeben.

In allen Fällen ist auch die Vorlage eines gültigen Personal-
dokumentes erforderlich.

Bitte sprechen Sie unbedingt vor der Geburt Ihres Kindes mit 
uns, wenn Sie nicht miteinander verheiratet sind, wenn Sie 
noch nicht volljährig sind, wenn Sie eine ausländische Staats-
angehörigkeit haben, wenn Ihre Ehe im Ausland geschlossen 
und kein Familienbuch auf Antrag angelegt wurde oder wenn 
Sie keinen gemeinsamen Ehenamen führen.

Gleiches gilt, wenn die Namensführung des Kindes nicht klar ist. 
Wenn Sie nur im Besitz ausländischer Urkunden (z. B. Heirats-
urkunde oder eigene Geburtsurkunde) sind, so lassen Sie diese 
bitte vor der Beurkundung der Geburt des Kindes von einem im 
Bundesgebiet zugelassenen Dolmetscher übersetzen. 
Wenn Sie eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzen, legen 
Sie bitte Ihren Reisepass vor. 

Welche Dokumente erhalten Sie nach der Beurkundung vom 
Standesamt?

Durch die Beurkundung wird nachgewiesen, wann und wo Ihr 
Kind geboren wurde und wer die Eltern sind. Gebührenfrei erhal-
ten Sie vier Bescheinigungen für folgende Zwecke: Krankenkasse, 
Elterngeld, Kindergeld, Taufe.

Weitere Urkunden, z. B. die für Ihr Stammbuch, sind gebühren-
pfl ichtig. Den aktuellen Gebührensatz teilen wir Ihnen gern auf 
Anfrage mit.

❧

Eltern werden ist nicht schwer …
wenn nur nicht der Papierkram wär!



17

Daran sollten Sie unbedingt denken!
Wenn Sie lohnsteuerpfl ichtig sind, wird Ihr Kind in die Lohnsteu-
erkarte eingetragen. Ihre Wohnsitzgemeinde berät Sie gern über 
die Bestimmungen und Möglichkeiten in Ihrem individuellen Fall. 
Denken Sie daran, Ihre Lohnsteuerkarte bereits vor der Geburt 
bei Ihrem Arbeitgeber anzufordern, damit Sie Ihr Kind möglichst 
frühzeitig eintragen lassen können.

Anträge auf Elterngeld erhalten Sie auf Anfrage beim Landratsamt 
Altenburger Land, Lindenaustr. 10 – Fachdienst Wohngeld und 
Elterngeld. Den Antragsformularen liegt eine Verdienstbescheini-
gung bei, die Ihr Arbeitgeber ausfüllt.
Informationen zum Thema Kindergeld gibt es bei der Familienkas-
se in 07749 Jena, Stadtrodaer Straße 1. Informationsbroschüren 
erhalten Sie auch im Rathaus oder in der Bürgerinformation des 
Landratsamtes Altenburger Land.

❧ Wichtig ist auch die sofortige Kontaktaufnahme mit der Kranken-
kasse, bei der Ihr Kind versichert sein soll. 

Fragen Sie Ihre Krankenkasse, worauf Sie achten sollen, am besten 
vor der Geburt.

Die Meldepfl icht erfüllt das Standesamt für Sie.

Bitte beachten Sie:
Die Vornamen, die Sie Ihrem Kind geben möchten, müssen zwei-
felsfrei das Geschlecht erkennen lassen. Deshalb muss einem 
geschlechtsneutralen Vornamen immer ein eindeutiger männ-
licher bzw. weiblicher Vorname hinzugefügt werden. Nach der 
Beurkundung im Standesamt sind nachträgliche Änderungen 
nicht möglich.

❧

Vaterschaftsanerkennung

Sie wollen eine Erklärung zur Vaterschaft zu einem Kind beurkunden 
lassen, weil Sie mit der Mutter des Kindes zwar nicht verheiratet sind, 
aber als Vater beurkundet werden möchten. Das Standesamt Altenburg 
will Sie darüber informieren, welche Rechtsfolgen diese Erklärung, der 
die Mutter zustimmen muss, haben wird.

Verwandtschaft
Durch die Anerkennung werden Sie mit Ihrem Kind verwandt. 
Dieses Verwandtschaftsverhältnis erstreckt sich auch auf Ihre 
Familie. Ihre Eltern werden zu Großeltern, Ihre Geschwister zu 
Onkeln und Tanten. Ihr Kind wird erbberechtigt. 

Sie müssen Ihr Kind nicht adoptieren!

Unterhalt
Sie werden Ihrem Kind gegenüber unterhaltspfl ichtig. Aber auch 
die Mutter hat Ihnen gegenüber Unterhaltsansprüche. Diese sind 
im § 1615 l BGB beschrieben: Der Vater hat der Mutter für die 
Dauer von sechs Wochen vor und acht Wochen nach der Geburt 
des Kindes Unterhalt zu gewähren. Dies gilt auch hinsichtlich der 
Kosten, die infolge der Schwangerschaft oder der Entbindung 
außerhalb dieses Zeitraums entstehen. Geht die Mutter bedingt 
durch die Schwangerschaft oder einer daraus resultierenden 
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Krankheit einer Erwerbstätigkeit nicht nach oder ist sie durch 
die Pfl ege des Kindes daran gehindert, so verlängert sich die 
Unterhaltspfl icht. Sie beginnt frühestens vier Monate vor der 
Geburt und endet drei Jahre nach der Geburt des Kindes. Wäre 
es gegenüber dem Kindeswohl grob unbillig, die Zahlungsver-
pfl ichtung danach enden zu lassen, so bleibt sie bestehen. Das 
kann der Fall sein, wenn das Kind behindert ist und die Mutter 
das Kind selbst betreuen muss.

Elterliche Sorge
Ist die Mutter eines Kindes nicht verheiratet, dann ist sie die allei-
nige Inhaberin der Sorge. Daran ändert auch eine Vaterschaftsaner-
kennung nichts. Sie können aber als Vater und Mutter gemeinsam 
beim Jugendamt erklären, dass Sie die Sorge miteinander teilen 

wollen. Dort wird man Sie auch ausführlich zu diesem Thema 
beraten. 

Name des Kindes
Das Kind führt den Namen, den die Mutter zur Zeit der Geburt des 
Kindes geführt hat. Die Anerkennung der Vaterschaft hat keine 
unmittelbare Auswirkung auf den Kindesnamen, eröffnet aber 
die Möglichkeit, dass die Mutter dem Kind mit Zustimmung des 
Vaters dessen Familiennamen erteilt. Diese Erklärung nimmt das 
Standesamt entgegen. 
Alle diese Auskünfte entsprechen dem deutschen Recht. An-
dere Länder haben andere Lösungen. Wenn also ausländisches 
Recht zu beachten ist, so lassen Sie sich bitte individuell beim 
Standesamt beraten.

Und das können Sie auch bei uns erledigen

Beurkundung von Sterbefällen

Auch dieses Kapitel im menschlichen Leben berührt das Aufga-
bengebiet des Standesamtes. Wir beurkunden den Tod derjenigen 
Personen, die im Bezirk des Standesamtes Altenburg verstorben 
sind oder tot aufgefunden wurden. 
In der Regel erledigt der Bestatter die Verwaltungsarbeiten für 
die Angehörigen. Er hat die Erfahrung, welche Unterlagen zur 
Beurkundung benötigt werden. 

Dies sind in erster Linie:

die Geburtsurkunde des/der Verstorbenen und 
bei verheirateten, geschiedenen oder verwitweten Personen 
ein Nachweis über den Familienstand (z. B. Heiratsurkunde, 
Familienbuchabschrift, Sterbeurkunde des anderen Ehegatten, 
Scheidungsurteil, Todeserklärung).

Nach der Beurkundung erhalten Sie drei kostenlose Sterbeurkun-
den: eine für Rentenzwecke, eine für die Bestattung (Pfarramt) 
und eine für die Krankenkasse. 

Weitere Urkunden für private Zwecke (Versicherung, Bank, Nach-
lassgericht oder Notar) sind gebührenpfl ichtig.

•
•
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Und das können Sie auch bei uns erledigen:
Sie bekommen bei uns

Geburts-, Heirats- und Sterbeurkunden 
des Standesamtes Altenburg sowie der ehemaligen Standesämter 
Rositz, Nobitz, Tegkwitz, Langenleuba-Niederhain, Treben, 
Windischleuba, Zschernitzsch, Gieba, Ehrenhain, Frohnsdorf, 
Mockern, Ziegelheim, Monstab und Untermolbitz 
beglaubigte Abschriften der Familienbücher
sowie Ihre Geburtszeit. 

Urkunden und Auskünfte bekommt allerdings nur, wer dazu be-
rechtigt ist. Hierfür fällt in der Regel eine Gebühr an. Sie können 
Ihre Urkunden entweder persönlich, unter Vorlage eines amtliches 
Ausweises/Passes, während der allgemeinen Öffnungszeiten be-
sorgen oder die Urkunde schriftlich bei uns anfordern. Dies kann 
durch einfachen Brief, Fax, E-Mail (Adressen und Nummer siehe 
vorn) oder am besten über die Internetseite der Stadt Altenburg 
– www.stadt-altenburg.de – erfolgen.

•

•
•

Namenserklärungen
Ferner beurkunden wir Erklärungen, die den Namen einer Person 
betreffen. Wenn Sie z. B. nach einer Eheaufl ösung Ihren alten Namen 
wieder annehmen wollen, so erklären Sie dies beim Standesamt. Ha-
ben Sie anlässlich Ihrer Eheschließung keinen Ehenamen bestimmt 
(z. B. bei einer Eheschließung im Ausland), so können Sie das bei uns 
nachholen. Wir beraten Sie darüber, ob durch diese Entscheidungen 
auch der Name Ihrer Kinder betroffen ist. Für diese Erklärungen ist 
eine Gebühr zu berechnen. 

Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
Wenn Sie im Standesamtsbezirk Altenburg wohnen, aber im Aus-
land heiraten wollen und dort ein Ehefähigkeitszeugnis vorlegen 
müssen, erhalten Sie dieses ebenfalls in unserem Standesamt. Wir 
informieren Sie gern, welche Unterlagen im Einzelfall dafür vor-
zulegen sind. Die Frage, ob ein Ehefähigkeitszeugnis vorzulegen 
ist, klären Sie bitte mit der Auslandsvertretung des jeweiligen 
Landes.

Bestattungsvorsorge zu Lebzeiten

Welche Papiere sollten stets griffbereit sein
Bei Eintritt eines Todesfalles werden für die Regelungen der ver-
schiedensten Angelegenheiten eine Reihe wichtiger Urkunden und 
Unterlagen kurzfristig benötigt. 

Es empfi ehlt sich, schon bei Lebzeiten folgende Unterlagen zu 
beschaffen:

Familienstammbuch bzw. die standesamtliche Heiratsurkunde
Standesamtliche Geburtsurkunde (insbesondere sofern im Fa-
milienstammbuch nicht die Nummer des Geburtsregisters ver-
merkt ist)
Versicherungspolicen mit der letzten Beitragsquittung
Testament bzw. Hinterlegungsschein für den Todesfall oder 
über den Tod hinaus erteilte Vollmachten
und etwaige persönliche Notizen

•
•

•
•

•

http://www.stadt-altenburg.de
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Bestattungsvorsorge zu Lebzeiten

Diese sind zweckmäßig in einem gesonderten Ordner oder einer 
Urkundenmappe an einer allen Familienangehörigen bekannten 
Stelle aufzubewahren, damit diese Urkunden jederzeit griffbereit 
sind. 

Bestattungsvorsorge zu Lebzeiten
Jeder Mensch hat das Recht, die Art seiner Bestattung selbst 
zu bestimmen, wobei er in der Regel darauf vertraut, dass seine 
Angehörigen die geäußerten Wünsche erfüllen. Bei den Fachun-
ternehmen des Bestattungsgewerbes ist durch Abschluss eines 
Bestattungsvorsorge-Vertrages aber auch die Möglichkeit gegeben, 
die eigene Bestattung bereits zu Lebzeiten nach den eigenen Wün-
schen zu regeln und in den Einzelheiten genau festzulegen, wie 
die Bestattung nach dem Tode durchgeführt werden soll. In den 
letzten Jahren machen hiervon immer mehr Personen Gebrauch, 
die entweder alleinstehend sind, deren Angehörige in einer anderen 
Stadt wohnen oder die ihre Angehörigen einfach von der Sorge 
um die Bestattungsregelung entlasten wollen.
Der Kunde erklärt bei dem Bestattungsunternehmen seines Ver-
trauens, in welchem fi nanziellen Rahmen seine Bestattung durch-
geführt werden soll. Das Bestattungsunternehmen arbeitet einen 
entsprechenden Vorschlag aus.

Aufgrund dieser Unterlagen erfolgt dann zwischen den Beteili-
gten und dem Bestattungsunternehmen die Vereinbarung über 
die Durchführung der Bestattung. Dabei ist es selbstverständlich 
möglich und auch durchaus üblich, das Bestattungsunterneh-
men gleichzeitig zur Empfangnahme von späteren Sterbe- und 
Versicherungsgeldern zu bevollmächtigen. Auch können für die 
spätere Bestattungsdurchführung vorgesehene Gelder im Voraus 
zweckgebunden hinterlegt werden. Nähere Auskünfte werden 
hierzu von den Bestattungsunternehmen im Beratungsgespräch 
gern gegeben.
Eine vorsorgliche Regelung der Bestattungsdurchführung (Bestat-
tungsvorsorge-Vertrag) hat den Vorteil, dass bei Eintritt des Todes, 
insbesondere von alleinstehenden Personen, alle Formalitäten 
sofort in die Wege geleitet werden können und dass die Bestat-
tungsdurchführung dann auch wirklich entsprechend dem Willen 
und den Anordnungen des Verstorbenen erfolgt. Von den auswärts 
wohnenden Angehörigen wird eine solche Regelung durchweg 
begrüßt, da sich daraus für sie erhebliche Erleichterungen ergeben. 
Bei Vorliegen einer solchen Vorausregelung sind Verzögerungen 
in der Vorbereitung der Bestattungsdurchführung ausgeschlossen. 
Nach den bisherigen Erfahrungen haben sich die von interessierten 
Personen mit Bestattungsunternehmen getroffenen Bestattungs-
vorsorge-Verträge durchweg bewährt.

mailto:altenburg@kommuna-bestattung.de
http://www.kommuna-bestattung.de
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